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753-7-1 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Bayerischen Gesetzes 

zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes 
Vom 7. Juli 1989 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Das Bayerische Gesetz zur Ausführung des Abwas
serabgabengesetzes-BayAbwAG-(BayRS 753-7-1), 
geändert durch Gesetz vom 20 . Dezember 1985 
(GVBl S. 816),. wird wie folgt geändert: 

1. Art. 1 wird aufgehoben. 

2. Art. 3 erhält folgende Fassung: 

"Art. 3 

Ermittlung auf Grund des Bescheids 
oder in sonstigen Fällen 

(zu §§ 4,6 AbwAG) 

I Überwachungswerte sind für die Konzen
tration in Milligramm je Liter, für den Verdün
nungsfaktor in ganzen Zahlen festzusetzen 
oder zu erklären. 21m Bescheid soll auch die in 

einem bestimmten Zeitraum einzuhaltende Ab
wassermenge oder Schadstofffracht festgesetzt 
werden. " 

3. In Art . 4 werden die Worte "und neben den Ab
zugswerten nach Teil A Abs. 1 Satz 1 der Anlage 
zu § 3 AbwAG" gestrichen. 

4. Art . 5 wird aufgehoben. 

5. Art. 6 wird wie folgt geändert : 

a) in Absatz 1 wird der Punkt gestrichen und 
folgender Halbsatz angefügt: 

"und die Anforderungen des die Einleitung 
zulassenden Bescheids erfüllt sind. " 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) I Das Einleiten von Niederschlags
wasser aus einer Mischkanalisation bleibt 
abgabefrei, wenn diese so bemessen ist, daß 
je Hektar befestigte Fläche Regenbecken 
oder Regenrückhalteeinrichtungen von min-
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destens fünf Kubikmeter vorhanden sind 
und das zurückgehaltene Mischwasser min
destens nach den Anforderungen nach § 7a 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) behan
delt wird. 2Stel~t der die Einleitung zulas
sende Bescheid strengere Anforderungen an 
die Regenrückhaltung oder die Abwasserbe
handlung, bleibt das Einleiten nur abgabe
frei, wenn diese Anforderungen erfüllt sind. 
3Die befestigte Fläche und der Rauminhalt 
der Regenbecken sind von der Kreisverwal
tungsbehörde zu schätzen. 4 Die Schätz
grundlagen sollen in Abständen von fünf 
Jahren überprüft werden, sofern der Abga
bepflichtige nicht früher eine Schätzung 
beantragt. " 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort "Einwoh
ner" die Worte "oder der Größe der ange
schlossenen Fläche" eingefügt. 

6. Art. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Abgabe für Kleineinleiter 
(zu § 8 AbwAG)" . 

b) Es wird folgender neuer Absatz 1 eingefügt: 

,,(1) Die Kleineinleitungvon Schmutzwas
ser aus Haushaltungen und ähnlichem 
Schmutzwasser bleibt abgabefrei, wenn 

1. es in einer Abwasserbehandlungsanlage 
behandelt wird und 

2. der Schlamm einer dafür geeigneten Ab
wasserbehandlungsanlage zugeführt 
oder nach AbfaUrecht entsorgt wird; 
hierzu ist eine Bestätigung der Gemeinde 
vorzulegen. " 

c) Die bisherigen Absätze 1 und 2 werden Ab
sätze 2 und 3. 

7. Art. 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte "im Jah
resdurchschnitt" gestrichen. 

b) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze 3 und 4 
angefügt: 

,,3 Auf Antrag einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts kann die Kreisverwaltungsbe
hörde bestimmen, daß die Körperschaft 
auch in anderen Fällen a,n Stelle eines Ein
leiters abgabepflichtig ist. 4Auf Antrag der 
Körperschaft ist diese Regelung für das auf 
die Antragstellung folgende Kalenderjahr 
wieder aufzuheben." 

8. Nach Art. 8 wird folgender Art. 8a eingefügt : 

"Art.8a 
Verdünnung, Vermischung 
(zu § 9 Abs. 5 und 6 AbwAG) 

1 Eine Verdünnung oder Vermischung bleibt 
bei der Entscheidung nach § 9 Abs.5 Satz 1 
Nr.2 und Satz 2 AbwAG nur dann unberück
sichtigt, wenn der Verdünnungs- oder Vermi
schungsanteil im Jahresmittel ein Viertel des 
Abwasserabflusses bei Trockenwetter nicht 
übersteigt. 2Wird der nach Satz 1 zugelassene 
Verdünnungs- oder Vermis<;:hungsanteil über
schritten, so ist der Entscheidung über die Er-

mäßigung ein höherer Anforderungswert zu
grunde zu legen, wenn dieser ohne eine Verdün
nung oder Vermischung zu erwarten wäre. 3Der 
Wert ist von der Kreisverwaltungsbehörde zu 
schätzen. 4Bei Entscheidungen nach § 9 Abs. 6 
Abw AG ist stets ein höherer Anforderungswert 
zugrunde zu legen, wenn dieser ohne eine Ver
dünnung oder Vermischung entgegen dem 
Stand der Technik zu erwarten wäre; Satz 3 gilt 
entsprechend. " 

9. Nach Art. 9 werden folgende Art. 9a und 9b ein
gefügt: 

"Art.9a 
Freistellung von der Abgabepflicht 

vor Inbetriebnahme einer Abwasser
behandlungsanlage 
(zu § 10 Abs. 3 AbwAG) 

(1) Der Antrag auf Freistellung von der Ab
gabepflicht ist spätestens vor Inbetriebnahme 
der Abwasserbehandlungsanlage zu stellen; er 
kann auch für vor der Antragstellung liegende 
Zeiträume gestellt werden, die innerhalb der 
Dreijahresfrist des § 10 Abs. 3 Satz 1 AbwAG 
liegen. 

(2) 1 Erkennt der Abgabepflichtige, daß der 
Antrag unvollständig oder unrichtig ist oder 
daß sich der zugrundeliegende Sachverhalt ge
ändert hat und daß es dadurch zu einer Verkür
zung der Abgabe kommen kann oder bereits ge
kommen ist, so ist er verpflichtet, dies unver
züglich anzuzeigen und die erforderliche Rich
tigstellung vorzunehmen. 2Eine begünstigende 
Richtigstellung wird nicht mehr berücksich
tigt, wenn sie später als drei Monate nach der 
Inbetriebnahme der Abwasserbehandlungs
anlage angezeigt wird. 

Art.9b 

Aufrechnung 
(zu § 10 Abs. 4 AbwAG) 

(1) IDie Aufrechnung kann vom Abgabe
pflichtigen erklärt werden, sobald ihm zusätz
liche Aufwendungen im Sinn von § 10 Abs . 4 
AbwAG entstanden sind. 2Dabei können auch 
zusätzliche Aufwendungen aufgerechnet wer
den, die für andere als in der Anlage zu § 3 
AbwAG bezeichnete Schadstoffe und Schad
stoffgruppen eine über § 7a Abs.1 Satz 1 WHG 
hinausgehende Minderung der Schadstoff
fracht erwarten lassen . 3Der Abgabepflichtige 
kann auch Aufwendungen aufrechnen, die er an 
Dritte zur Errichtung einer Abwasserbehand
lungsanlage geleistet hat, sofern der Dritte un
widerruflich bestätigt, daß er diese Mittel für 
zusätzliche Aufwendungen verwendet hat, in 
dieser Höhe nicht selbst aufrechnet und hier
über keine weiteren Bestätigungen ausstellt . 
41st die Höhe der zusätzlichen Aufwendungen 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf
wand ermittelbar, kann sie von der Kreisver
waltungsbehörde geschätzt werden. 

(2) 1 Die Aufrechnung ist mit allen Abwasser
abgaben möglich, die der Abgabepflichtige für 
Einleitungen aus der Betriebsstätte oder An
lage zu entrichten hat, für die die Abwasseran
lagen errichtet werden. 2Wurde die Abwasser
abgabe bereits vor der Aufrechnungbezahlt, so 
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ist eine Aufrechnungserklärung bis zum Ende 
des zweiten Jahres nach 'dem Jahr, in dem die 
Aufwendungen entstanden sind, nachträglich 
zu berücksichtigen. 

(3) lDieAufrechnungnach § 10Abs. 4 AbwAG 
ist schriftlich gegenüber der Kreisverwaltungs
behörde zu erklären. 2Der Abgabepflichtige, im 
Fall des Absatzes 1 Satz 3 auch der Aussteller 
der Bescheinigung, hat die zur Nachprüfung er
forderlichen Angaben zu machen und die dazu
gehörigen Unterlagen vorzulegen. 3Die Kreis
verwaltungsbehörde kann für die Nachprüfung 
die Vorlage von Sachverständigengutachten 
und von Bestätigungen durch einen Wirt
schaftsprüfer verlangen. 4 Das Ergebnis der 
Nachprüfung ist gegenüber dem Abgabepflich
tigen durch Bescheid festzustellen. 5Ergibt die 
Nachprüfung, daß die Aufrechnungsvorausset

zungen ganz oder teilweise nicht vorlagen, ist 
insoweit die Abgabe nachzuerheben und ent
sprechend § 238 der Abgabenordnung zu ver

·zinsen." 

10. Art. 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,21st nach dem Abwasserabgabengesetz 
oder diesem Gesetz eine Schätzung oder eine 
Entscheidung über die Ermäßigung des Ab
gabesatzes vorgesehen, so hat der Abgabe
pflichtige auch hierfür die erforderlichen 
Angaben zu machen. " 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassng: 

,,(2) lDie Abgabeerklärung ist außer im 
Fall des § 6 Abs. 1 Satz 1 AbwAG für jedes 
Kalenderjahr spätestens zum 31. März des 
folgenden Jahres vorzulegen. 21n der Abga
beerklärung nach § 6 Abs. 1 AbwAG ist vom 
Abgabepflichtigen auch darzulegen, welche 
Abwassermenge oder Schadstofffracht er in 
einem anzugebenden Zeitraum einhalten 
wird; der Zeitraum darf nicht größer als 
zwei Stunden sein. " 

11. Art . 11 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3Art. 75 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 des Bayeri
schen Wassergesetzes gelten für Entscheidun
gen nach dem Abwasserabgabengesetz und die
sem Gesetz entsprechend." 

12. Art. 12 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird eine hochgestellte ,,1" 
vorangestellt und folgender Satz 2 angefügt: 

,,2 Festsetzungen der Abgabe für die Jahre 
nach der erstmaligen Fests~.tzung stehen un
ter dem Vorbehalt einer Anderung, wenn 
nachträglich die gesetzlichen Grundlagen 

. oder die Festlegungen nach § 4 Abs . 1 bis 3 
AbwAG und Absatz 3 geändert werden; die 
Art. 48 bis 51 des Bayerischen Verwaltungs
verfahrensgesetzes bleiben auch insoweit 
unberührt. " 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

§ 2 

N eubekann tmachung 

Das Staatsministerium des 1nnern wird ermäch
tigt, das Bayerische Gesetz zur Ausfü}:J.rung des Ab
wasserabgabengesetzes mit neuer Artikelfolge neu 
bekanntzumachen und Unstimmigkeiten des Wort
lauts zu beseitigen. 

§ 3 

1nkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1989 in Kraft. 

(2) Abweichend von Absatz 1 treten jedoch 

1. § 1 Nr.7 Buchst. b (Art. 8 Abs. 1 Satz 3) mit Wir
. kung vom 1. Januar 1987, 

2. § 1 Nr.5 Buchst. b (Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG) am 
1. Januar 1991 

in Kraft. 

(3) Die Abgabeerklärung nach § 6 Abs. 1 AbwAG 
ist für den Veranlagungszeitraum 1989 spätestens 
bis zum 30. November 1989 vorzulegen. 

München, den 7. Juli 1989 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c . Max Streibl 



346 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 16/ 1989 

791-1-9-U 

Verordnung 
über die Zulassung von Ausnahmen 

von den Schutzvorschriften 
für besonders geschützte Tierarten 

Vom 4. Juli 1989 

Auf Grund des § 20g Abs. 6 Satz 1 des Bundes
naturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12 . März 1987 (BGBl I 
S . 889) erläßt die Bayerische Staatsregierung fol
gende Verordnung: 

§ 1 

1 Zum Schutz der heimischen Tierwelt oder zur 
AbwendUng erheblicher landwirtschaftlicher 
Schäden wird abweichend von § 20f Abs. l Nr. l 
BNatSchG Personen, die zur Ausübung des Jagd
schutzes befugt sind, gestattet , Vögel der Arten 

- Corvus corone corone Rabenkrähe 

- Pica pica Elster 

- Garrulus glandarius Eichelhäher 

außerhalb befriedeter Jagdbezirke (Art . 6 Abs. l 
und 2 des Bayerischen Jagdgesetzes) und außer
halb der Brutzeit (15. März bis 15. Juli) zu töten. 

2 Nach Satz 1 erlegte Vögel der genannten Arten sind 
von Besitz-, Vermarktungs- und sonstigen Ver
kehrsverboten des § 20f Abs. 2 BNatSchG ausge
nommen . 

§2 

Art und Zahl der erlegten Vögel sowie Zeit und 
Ort des Abschusses sind der Kreisverwaltungs
behörde jährlich bis zum 10. April zu melden. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 16. Juli 1989 in Kraft 
und am 31. Juli 1990 außer Kraft. 

München , den 4. Juli 1989 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max S trei bl 
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2038-3-7-6-E 

Verordnung 
zur Änderung der 

Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Laufbahn des höheren landwirtschaftlichen und 

hauswirtschaftlichen Beratungs- und 
Fachschuldienstes 

Vom 16. Juni 1989 

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 28Abs. 3 des 
Bayeris~hen Beamtengesetzes erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten im Einvernehmen mit dem Bayeri
schen Staatsministerium der Finanzen und dem 
Landespersonalausschuß folgende Verordnung: , 

§ 1 

Die Zulassungs-, Ausbildungs- und Prüfungs
ordnung für die Laufbahn des höheren landwirt
schaftlichen und hauswirtschaftlichen Beratungs
und Fachschuldienstes (LHZAPO/hD) vom 5. De
zember 1986 (GVBl S. 397 , BayRS 2038-3-7-6-E) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) 1 Der Vorbereitungsdienst dauert 24 
Monate. 2 Auf Antrag können Zeiten einer för
derlichen berufspraktischen Tätigkeit, die 
nach Bestehen der nach § 2 Abs. 1 für die Ein
stellung erforderlichen Prüfung abgeleistet 
worden sind, im Umfang von höchstens sechs 
Monaten auf den Vorbereitungsdienst ange
rechnet werden. " 

b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 2 angefügt : 

,, 2Von dem Ausbildungsplan kann auf Antrag 
bis zu drei Monaten zugunsten einer Tätigkeit 
als Gastreferendar bei in- und ausländischen 
Einrichtungen innerhalb des Bereichs der Eu
ropäischen Gemeinschaften abgewichen wer.,. 
den (Wahlstation) . " 

2. Dem § 6 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Während der Dauer einer Wahlstation (§ 5 
Abs. 3 Satz 2) wird die Dienstaufsicht durch das 
Staatsministerium au,sgeübt." 

3. Dem § 29 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Beamte, welche die Befähigung für den 
höheren landwirtschaftlichen Dienst einschließ
lich des höheren landwirtschaftlichen Lehramts 
in Bayern oder die Befähigung für den höheren 
landwirtschaftlich -hauswirtschaftlichen Dienst 
einschließlich des höheren landwirtschaftlich
hauswirtschaftlichen Lehramts in Bayern nach 
den in Absatz 2 genannten Verordnungen erwor
ben haben, besitzen auch die Befähigung für die 
Laufbahn nach dieser Verordnung. " 

4. In § 15 sind die Worte "Das Staatsministerium" 
durch die Worte "Der Vorsitzende des Prüfungs
ausschusses" zu ersetzen. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1989 in Kraft. 

München, den 16. Juni 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Simon N ü s seI, S taa tsminister 
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2234-3- 6- K 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die staatlichen Realschulen 
Amberg, München Il, Simbach a. Inn, 

Taufkirchen bei München, Unterpfaffenhofen 
und Weiden i. d. OPf. 

Vom 22. Juni 1989 

Auf Grund des Art. 20 Abs. 1 des Bayerischen Ge
setzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
erläßt das Bqyerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 1 Abs.1 Nr.3 der Verordnung über die staatli
chen Realschulen Amberg, München II , Simbach 
a. Inn, Taufkirchen bei München, Unterpfaffenho
fen und Weiden i. d. OPf. vom 24 . September 1975 
(GVBlS. 360, BayRS 2234-3-6- K) erhält folgende 
Fassung: 

,,3 . Staatliche Realschule (für Knaben und .Mäd
chen) Simbach a . Inn. " . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 1989 in 
Kraft. 

München, den 22. Juni 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

H ans Zehetmair , Staatsminister 
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2038-3-2-4-1 

Erste Verordnung 
zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den mittleren Polizeivollzugsdienst 

Vom 23. Juni 1989 

Auf Grund des Art. 115 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 
des Bayerischen Beamtengesetzes erläßt das Baye
rische Staatsministerium des Innern im Einverneh
men mit dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Die Prüfungsordnung für den mittleren Polizei
vollzugsdienst (POmPol) vom 19. März 1987 (GVBl 
S.95 , BayRS 2038-3-2-4-1) wird wie folgt geän
dert: 

1. Dem § 6 wird folgender Satz 2 angefügt: 
,, 2Treten Bewerber nach der Zulassung und vor 
dem Beginn der Prüfung zurück, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt." 

2. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
a) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 2. 

3. In § 8 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort "Prüfungsamt '" 
durch die Worte "Präsidium der Bereitschaftspo
lizei" ersetzt. 

4. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert : 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

'1.1 Die Sportprüfung besteht aus folgenden 
Ubungen, die in dieser Reihenfolge durchzu
führen sind: 

1. Differenzspringen, 
2. Rumpfaufrichten am Schrägbrett, 
3. Stützbeugen am Barren, 
4. 60-m-Lauf, -
5. Vollballweitwurf, 
6. 1500-m-Lauf." 

b) In Satz 2 werden die Worte "für den mittleren 
Dienst der weiblichen Kriminalpolizei" ge
strichen. 

5. § 13 erhält folgende Fassung: 

,,§ 13 

Nichtbestehen und Wiederholung 
der Prüfung 

(1) Prüfungsteilnehmer haben die Prüfung 
nicht bestanden, wenn sie 

1. im Sprachtest, im Grundfähigkeitstest oder in 
der sportlichen Prüfung eine schlechtere Note 
als ."ausreichend" (4 ,50) oder 

2. in zwei oder mehr der sechs Einzelübungen 
der Sportprüfung die Note "ungenügend" 
(6,0) oder 

3. im 1500-m-Lauf die Note "ungenügend" (6,0) 

erhalten haben. 

(2) 1 Prüfungs teilnehmer, die die Prüfung 
nicht bestanden haben oder deren Prüfung als 
nicht bestanden gilt, können die Prüfung einmal 
wiederholen. 2Haben Bewerber nur die Sport
prüfung nicht bestanden, können sie diese für 
den laufenden Einstellungstermin noch einmal 
ablegen. " 

6. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) 1 Für Prüfungsteilnehmer ist jeweils eine 
Gesamtprüfungsdauer von etwa 30 Minuten vor
zusehen. 2Mehr als drei Prüfungsteilnehmer sol
len nicht, mehr als vier dürfen nicht gemeinsam 
geprüft werden. " 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. September 1989 in 
Kraft. 

München, den 23. Juni 1989 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoi b er, Staatsminister 
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2235-1-1-1-K 

Verordnung 
zur Änderung der Schulordnung 

für die Gymnasien in Bayern 

Vom 30. Juni 1989 

Auf Grund von Art. 8 Abs. 4 Satz 2, Art. 23 Abs.2 
Satz 1, Art. 24 Abs. 2 Satz 2, Art. 28 Sätze 2 und 3, 
Art. 31 Abs. 4, Art. 33 Abs.3 Satz 1, Art. 40 Abs. 8 
Satz 1, Art. 66 und 97 Abs.1 des Bayerischen Geset
zes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen er
läßt das Bayerische Staatsministerium für Unter
richt und Kultus folgende Verordnung: 

§ 1 

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern 
(Gymnasialschulordnung - GSO) vom 16. Juni 
1983 (GVBI S. 681, BayRS 2235-1-1-1-K), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 25 . Juli 1988 
(GVBl S . 260), wird wie folgt geändert: 

1. In § 10 Abs. 2 Satz 2 wird der Strichpunkt durch 
einen Punkt ersetzt. Der bisherige Satz 2 Halb
satz 2 wird Satz 3. 

2. In § 13 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte "des § 65 
Abs.3 Nr. 2 und" gestrichen. 

3. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender neuer Satz 2 ein
gefügt: 

,,2Schriftliche Arbeiten sind in den Kern
fächern zu fertigen." . 

Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden Sätze 3 
bis 5. 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird "Abs. 2 und 3" gestri
chen. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Die in den Ausbildungsabschnitt 12/1 
fallende Probezeit gilt als bestanden, 
wenn der Schüler in keinem der Fächer, 
die er als Leistungskursfächer gewählt 
hat , und in höchstens zwei der dazu ver
pflichtend vorgeschriebenen Grund
kursfächer weniger als 5 Punkte - in 
keinem Fall jedoch weniger als 
1 Punkt - der einfachen Wertung als 
Halbjahresleistung erzielt hat. " . 

ce) Es wird folgender Satz 3 angefügt : 

,,3Eine Verlängerung ist in diesem Fall 
nicht zulässig; der Schüler muß in die 
Jahrgangsstufe 11 zurücktreten. " . 

4. § 16 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,, (4) 1 Während des Schuljahres ist der Über
tritt an ein anderes Gymnasium oder in eine an
dere Ausbildungsrichtung nur aus wichtigem 
Grund, insbesondere bei Wohnsitzwechsel, 

zulässig. 2Das gleiche gilt für den Übertritt an 
ein anderes Gymnasium während der Kurs
phase der Kollegstufe. " . 

5. In § 17 Abs. 3 wird folgende n eue Nummer 2 ein
gefügt: 

,, 2. Kann bei einem Zeugnis der Jahrgangs
stufe 11 ohne Vorrückungsvermerk die Vor
rückungserlaubnis auf Grund der Leistun
gen nicht als erteilt angesehen werden, ist 
eine Aufnahme nur nach § 14 möglich.". 

Die bisherige Nummern 2, 3 und 4 werden 
Nummern 3,4 und 5. 

6. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird ,, 1" durch " l und2 " 
ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte "erfolg
reichen" und "der Jahrgangsstufe 8" gestri
chen. 

7. Es wird folgender § 24a eingefügt: 

,, § 24a 

Kooperation von Gymnasien 

1 In der Kursphase der Kollegstufe können 
Gymnasien insbesondere zur Ergänzung des 
Unterrichtsangebots zusammenwirken. 2Die 
Schulleiter entscheiden gemeinsam über die 
Verteilung des Unterrichts auf die einzelnen 
Gymnasien und stellen das Einvernehmen mit 
dem Aufwandsträger her. " . 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 Spalte 2 wird die Zahl 
,,14 " durch die Zahl ,, 13" ersetzt. 

b) Absatz 3 Halbsatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

"Die Teilnehmerzahl an einem G.rundkurs 
soll 25 nicht überschreiten ;". 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
"Orchester" ein Komma und das Wort 
"Kammermusik" eingefügt. 

d) Es wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

,, (5) IDie Grundkursfächer Sport männ
lich und Sport weiblich sind jeweils als 
eigenständige Grundkursfächer zu betrach
ten, für die die zulässige Zahl an Grundkur
sen nach der jeweiligen Teilnehmerzahl be
rechnet wird. 2Wenn koedukative Grund
kurse Sport eingerichtet werden, darf die 
Gesamtzahl der für die betreffende Jahr
gangs stufe eingerichteten Grundkurse 
Sport nicht die nach Satz 1 zulässige 
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Anzahl von Kursen für die betreffende J ahr
gangsstufe übersteigen. 3Bei Einrichtung 
jahrgangsstufenübergreifender Grund
kurse Sport für die Jahrgangsstufen 12 und 
13 darf ebenfalls die Gesamtzahl der für 
beide Jahrgangsstufen zulässigen Kurse 
nicht überschritten werden." . 

e) Der bisherige Absa tz 5 wird Absa tz 6. 

9. § 27 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

,,4§ 24a Satz 2 gilt entsprechend. " . 

b) In Absatz 6 Satz 1 wird die Zahl ,,40" durch 
die Zahl ,,53 " ersetzt. 

10. § 28 Abs.5 Satz 2 wird aufgehoben. Der bis
herige Satz 3 wird Satz 2. 

11. § 29 wird wie folgt geändert : 

a) In Nummer 1 Satz 3 werden nach dem Wort 
"entweder" die Worte "Deutsch oder" ein
gefügt. 

b) In Nummer 2 Satz 2 wird das Wort "Lei
stungskursdoppelfächern " durch die Worte 
"einem Leistungskursdoppelfach" ersetzt. 

c) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

,,5 . Die Wahl des Faches Kunsterziehung 
als Leistungskursfach setzt voraus, daß 
der Schüler dieses Fach als Pflichtfach 
in der Jahrgangsstufe 10 besucht oder 
eine Feststellungsprüfung über den Un
terrichtsstoff dieser Jahrgangsstufe be
standen hat. ". 

12 . § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fas
sung: 

"Der Schüler wählt Grundkursfächer aus 
den drei Aufgabenfeldern und belegt Sport 
jeweils gemäß Anlage 3; " . 

b) In Absatz 3 Nr.l wird das Wort "Wahlunter
richt" durch die Worte "den Wahlunterricht 
gemäß Anlage 2" ersetzt. 

c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

13 . § 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
"Chemie" die Worte "oder Biologie" 
eingefügt. . 

bb) In Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt, und es werden die 
Worte "sofern Mathematik für vier Aus
bildungs abschnitte belegt wird." ange
fügt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte "sie 
nicht als Leistungskursfach gewählt wird 
oder" gestrichen und nach den Worten "in 
ihr" das Wort "nicht" eingefügt. 

c) Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben. 

d) Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben. Der bis
herige Satz 3 wird Satz 2. 

e) Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 

,,(8) 1 Bei einer Halbjahresleistung von 
o Punkten gilt ein Fach für das betreffende 
Schuljahr als nicht belegt. 2Dabei gilt als 
Halbjahresleistung im Leistungskurs die 
doppelte Wertung. " . 

14. In § 32 Nr. 1 Satz 2 werden die Worte '" soweit 
die Kurse ausschließlich von Schülern dieser 
Ausbildungsrichtung besucht werden" gestri
chen. 

15. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Nr. 3 Buchst. b werden nach dem 
Wort "Orchester" ein Komma und das Wort 
"Kammermusik" eingefügt. 

b) Absatz 6 Satz 6 wird aufgehoben. 

'c) Dem Absatz 8 wird folgender Satz 3 ange
fügt: 

,,3 Die Wiederholung ist nicht zulässig, wenn 
die erste Schulaufgabe in dem betreffenden 
Leistungskurs im Ausbildungsabschnitt 12/1 
wegen Inanspruchnahme unerlaubter Hilfe 
oder unentschuldigten Fehlens mit 0 Punk
ten bewertet wurde.". 

16. § 46 wird wie folgt geändert : 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 5 ange
fügt: 

,,5 § 44 Abs. 9 gilt entsprechend." . 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 Halbsatz 1 werden die Worte 
"Im Fach Musik" durch die Worte "In 
den Fächern Musik und Kunsterzie
hung" ersetzt. 

bb) In Satz 3 Halbsatz 2 werden nach dem 
Wort "werden" die Worte "im Fach 
Musik" eingefügt. 

17. § 47 Abs. 1 Satz 3 erhält folgt!nde Fassung: 

,, 3Eine Schulaufgabe darf nicht gehalten wer
den, bevor die vorausgegangene Schulaufgabe 
im selben Fach zurückgegeben und besprochen 
wurde.". 

18. Dem § 48 Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt : 

,,3Eine mündliche Ersatzprüfung kann ange
setzt werden, wenn in einem Fach mit Schul
aufgaben oder Kurzarbeiten die mündlichen 
Leistungen des Schülers wegen seiner Ver
säumnisse nicht hinreichend beurteilt werden 
können." . 

19. Dem § 49 Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Bei schriftlichen Arbeiten sind Verstöße ge
gen die Sprachrichtigkeit sowie schwerere Aus
drucksmängel . zu kennzeichnen, im Fach 
Deutsch und in den Fremdsprachen auch zu be
werten.". 

20. § 51 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 1 wird die Zahl ,,45" durch die 
Zahl ,,30" ersetzt. 

b b) An die Stelle der bisherigen Sätze 2 und 
3 treten folgende Sätze 2 bis 7: 
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,,2 Die · Endpunktzahl (doppelte Wer
tung) ergibt sich durch Verdoppelung 
des ungerundeten Durchschnittswertes 
aus den Punktzahlen für die beiden 
Schulaufgaben sowie der Punktzahl für 
die mündlichen bzw. praktischen Lei
stungen. 3Das Ergebnis wird gerundet. 
4 Die Punktzahl für die einfache Wer
tung, die in Abschnitt I des Zeugnisses 
der allgemeinen Hochschulreife einge
tragen wird, ergibt sich durch Rundung 
des Durchschnittswertes. 5Eine Auf
rundung zur Punktzahl 1 ist weder im 
Fan von Satz 3 noch von Satz 4 zulässig. 
6Im Ausbildungsabschnitt 13/2 wird als 
Halbjahresleistung nur eine Punktzahl 
für die mündliche bzw. praktische Lei
stung festgelegt . 7Im Leistungskurs
doppelfach werden die im jeweiligen 
Teilfach bei den Schulaufgaben und 
den mündlichen bzw. praktischen Lei
stungen erzielten Punktzahlen zusam
mengezählt, die sich ergebende Punkt
summe wird durch 6 geteilt (ungerun
deter Durchschnittswert) ; im folgen
den wird entsprechend den Sätzen 2 bis 
5 verfahren." . 

b) Dem Absatz 5 wird folgender Satz 3 ange
fügt: 

,,3 Im übrigen wird entsprechend Absatz 4 
verfahren. " . 

21. In § 53 Abs. 1 werden die Worte "folgenden Be
stimmungen" durch "Nummern 1, 2 oder 3" er
setzt. 

22. § 55 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 Satz 3 wird nach dem Wort "gel
ten" das Wort "nich t " eingefügt. 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3 Die Probezeit ist bestanden, wenn der 
Schüler in keinem seiner Leistungskurs
fächer und insgesamt in höchstens zwei der 
vorgeschriebenen Grundkursfächer und 
den Fächern der Feststellungsprüfung we
niger als 5 Punkte der einfachen Wertung 
bzw. Note 5, in keinem Fall jedoch weniger 
als 1 Punkt bzw. Note 6 erzielt hat. " . 

23 . In § 57 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte "wäh
rend der Ausbildungsabschnitte12/1 mit 13/2" 
durch die Worte "im Verlauf eines Ausbildungs
abschnitts" ersetzt. . 

24 . In § 60 Abs. 2 wird folgender neuer Satz 5 einge
fügt: 

,,5 In den Jahrgangsstufen 9 und 10 darf das J ah
reszeugnis keine Bemerkung enthalten, die den 
Übertritt in das Berufsleben erschwert.". 

Der bisherige Satz 5 wird Satz 6. 

25. In § 61 Abs.5 wird "Abs. 2 Sätze 2, 3 und 4" 
durch "Abs. 2 Sätze 2 bis 5" ersetzt. 

26 . In § 62 Abs. 2 wird die Zahl ,,20 " durch die Zahl 
,, 22" ersetzt. 

27 . § 63 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,,1 Als Austritts- bzw. Abgangszeugnis in den 
Jahrgangsstufen 12 und 13 gilt das Zeugnis 
über den zuletzt besuchten Ausbildungs
abschnitt. ". 

b) In Satz 2 werden die Worte "werden in das 
Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt die 
bis dahin in diesem Ausbildungsabschnitt 
erreichten Leistungen eingetragen" durch 
die Worte "erhält er eine Bescheinigung 
über die bis dahin in diesem Ausbildungs
abschnitt erreichten Leistungen" ersetzt. 

c) Satz 3 wird aufgehoben . 

28. § 65 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

,, 2. Die vier Abiturprüfungsfächer sind 
in jedem der vier Ausbildungsab
schnitte mit mindestens 1 Punkt in 
der einfachen Wertung bewertet 
worden. " . 

bb) In Nummer 5 wird "Nrn. l, 2 und 4" 
durch "Nrn. l bis 3, 5 und 9" ersetzt. 

b) Absatz 4 ~atz 2 wird aufgehoben. 

29 . In § 66 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort "Bewertung" die Worte "der Abitur
prüfungsaufgaben " eingefügt. 

30. § 69 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgende neue Nummer 6 eingefügt: 

,, 6. Wird das Leistungskursfach Deutsch 
mit einem der Leistungskursfächer 
Kunsterziehung, Musik oder Sport kom
biniert, so ist Mathematik als drittes 
oder viertes Abiturprüfungsfach ver
pflichtend; wird das Leistungskursfach 
Deutsch mit einem Leistungskursfach 
des gesellschaftswissenschaftlichen Auf
gabenfeldes kombiniert, so ist entweder 
Mathematik als weiteres Abiturprü
fungsfach oder eine fortgeführte Fremd
sprache als viertes Abiturprüfungsfach 
verpflichtend." . 

Die bisherigen Nummern 6 und 7 werden 
Nummern 7 und 8. 

b) In Satz 1 der neuen Nummer 8 werden nach 
"Musik" folgende Worte eingefügt : 

"sowie die Lehrplanalternativen Mathema
tik (Informatik) , Wirtschafts- und Rechts
lehre (Informatik) , Physik (Informatik) und 
Erdkunde (Geologie)." . 

31. § 73 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Im ersten und zweiten Spiegelstrich werden 
jeweils die Worte "mündlichen Leistungen" 
durch das Wort "Halbjahresleistung" ersetzt. 

b) Im zweiten Spiegelstrich wird in der Über
schrift das Wort " Leistungskursdoppel
fächer" durch das Wort "Leistungskursdop
pelfach" ersetzt. 
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' c) Im dritten und vierten Spiegelstrich wird je
weils das Wort" Unterrichtsbeiträge" durch 
das Wort "Halbjahresleistung" ersetzt. 

32. In § 74 Nr. 1 wird die Zahl ,,20" durch die Zahl 
,,22" ersetzt. 

33. § 75 Abs.l wird wie folgt geändert : 

a) An die Stelle der bisherigen Nummer 1 tre
ten folgende Nummern 1 und 2: 

,,1. in der Punktsumme aus 22 Halbjahres
leistungen nach Anlage 12 in Grund
kursfächern mindestens 110 Punkte er
reicht worden sind, darunter in 16 von 
22 Endpunktzahlen je mindestens 5 
Punkte; 

2. in der Punktsumme aus 6 Halbjahreslei
stungen in den Leistungskursfächern -
einschließlich der Punkte für die Fach
arbeit - mindestens 70 Punkte erreicht 
worden sind, darunter in 4 von 6 End
punktzahlen (doppelte Wertung) je min
destens 10 Punkte;". 

Die bisherigen Nummern 2 bis 8 werden 
Nummern 3 bis 9. 

b) In der neuen Nummer 8 werden 

- die Zahl ,,900" durch die Zahl ,,840", 
- die Zahl ,,300" durch die Zahl ,,280", 
- "Nummern 1 und 6" durch "Nummern 1, 

2 und 7" 

ersetzt. 

34. § 76 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird "Abschnitt II.2" durch 
"Abschnitt lVI" ersetzt. 

b) Absatz 6 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lSchüler des Ausbildungsabschnitts 13/2, 
denen die allgemeine Hochschulreife nicht 
zuerkannt werden konnte (§ 65 Abs. 3, § 75), 
erhalten ein Zeugnis über diesen Ausbil
dungsabschnitt mit dem Vermerk, daß sie 
sich der Abiturprüfung ohne Erfolg unterzo
gen haben." . 

35. In § 77 Abs.3 wird ,,§ 75 Abs.l Nr.3" durch 
,,§ 75 Abs. 1 Nr. 4" ersetzt. 

36. In § 85 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 werden die Worte ", 
bei mündlichen Prüfungen in den modernen 
Fremdsprachen auch als Erstberichterstatter" 
gestrichen. 

37. § 104 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 erhält folgende Fassllng: 

,, 3 § 102 Abs. 2 gilt entsprechend.". 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

38. § 105 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3§ 102 Abs.2, § 104 Abs.l, Abs.2 Satz 2 und 
Abs.4 Satz 2 gelten entsprechend.". 

39. § 134 Abs. 3 wird aufgehoben. 

40. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) In den Abschnitten Bund C wird jeweils das 
Wort "Französisch 3) 9)" durch die Worte 
"Französisch/ltalienisch/Russisch/Spa
nisch 3) 9) 13)" ersetzt. 

b) In Abschnitt D wird dem Wort "Englisch3)" 

der Fußnotenhinweis ,,11)" und den Worten 
"Französisch/Latein3)" der ' Fußnotenhin
weis ,,12)" angefügt. 

c) fußnote 9 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Auf Antrag kann das Staatsministerium 
am NGL die Sprachenfolge Französisch
Englisch-Latein, am NGE die Sprachen
folge Französisch-Latein-Englisch einrich
ten." . 

d) Es werden folgende fußnoten 11, 12 und 13 
angefügt: 

,,11) Auf Antrag kann auch Latein oder 
Französisch als erste Fremdsprache ge
nehmigt werden. 

12) Auf Antrag kann auch Englisch als 
zweite Fremdsprache genehmigt wer-
den. ' 

13) Die Neueinführung dieser dritten 
Fremdsprachen bedarf der Zustim-. 
mung des Ministeriums. " . 

41. Anlage 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Stundentafel der Wahlfächer!) 8)" . 

b) AbschnittA wird wie folgt geändert: 

aa) Die Querspalte " Informatik " erhält fol
gende Fassung: 

" Informatik 1-1-11 11 1.1 11 I l"j. 
bb) In der Querspalte "Maschinenschrei

ben" wird der Fußnotenhinweis ,,3)" ge
strichen. 

c) Es wird folgende fußnote 8 angefügt: 

,,8) Wahlfächer können nur von Schülern be
sucht werden, die nicht bereits das betref
fende Fach als Pflicht- oderWahlpflichtfach 
besuchen." . 

42. Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort "Latein (L -1)" werden fol
gende neue Querspalten eingefügt: 

"1 CA:> I O'l I Italienisch (It - i t) 
CA:> O'l Russisch (Ru - ru) 
CA:> O'l Spanisch (Sp-sp)" 
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b) Die mit "politische Bildung (PB)" über
schriebene Spalte erhält folgende Fassung: 

, r-:> 0:> Geschichte (G - g) 

r-:> 0:> Erdkunde (Ek - ek1)) 

r-:> 0:> Sozialkunde (Sk nur am SWG; sk) 
r-:> 0:> Wirtschafts,. und Rechtslehre 

(WR-wr2)) 

I 0:> Sozialkunde/Geschichte (Sk/G)" 

c) Dem Wort "Mathematik (M - m)" wird der 
Fußnotenhinweis ,,3)" angefügt. 

d) Dem Wort "Physik (Ph - ph)" wird der Fuß
notenhinweis ,,4)" angefügt. 

e) Es werden folgende Fußnoten angefügt: 

,,1) Das Grundkursfach Erdkunde ist in der 
Jahrgangsstufe 13 auch als Lehrplanal
ternative Erdkunde (Geologie) zulässig. 

2) Das Grundkursfach Wirtschafts- und 
Rechtslehre ist in der Jahrgangsstufe 13 

1 D+Kü2 - . 1 -
2 D+PB3 - . 1 • 3 D + Rel4 - . 1 • 4 D+Spo - . 1 • 

Die bisherigen Querspalten 1 bis 20 werden 
Querspalten 5 bis 24. 

c) In den neuen Querspalten 5, 11, 13 und 24 
wird jeweils der Fußnotenhinweis ,,11)" ge
strichen. 

d) In der Fußnote 1 wird nach den Worten "eine 
fortgeführte Fremdsprache." folgender 
Satz eingefügt: 

"An Schulen, an denen als dritte Fremd
sprache Italienisch, Russisch oder Spanisch 
genehmigt ist, tritt das betreffende Fach an 
die ,Stelle von Französisch. " . 

e) fußnote 3 erhält folgende Fassung: 

,,3) Geschichte oder Erdkunde oder Wirt
schafts- und Rechtslehre oder das Lei
stungskursdoppelfach Sozialkunde/ Ge
schichte für Schüler aller Ausbildungs
richtungen; für Schüler des SWG auch 
Sozialkunde." . 

f) fußnote 10 erhält folgende Fassung: 

,,10) Für die Fächer aus dem Bereich g, ek, 
sk, wr, die als Leistungskursfächer oder 
als Teilfächer des Leistungskursdoppel
faches Sozialkunde/Geschichte ge
wählt werden, entfällt die entspre
chende Belegung im Grundkursbereich. 
Bei der Wahl des Leistungskursdoppel
faches Sozialkunde/Geschichte ist die 
Belegung entweder eines Grundkurs
faches aus dem Bereich ek, wr über vier 
Ausbildungsabschnitte hinweg oder die 

auch als Lehrplanalternative Wirt
schafts- und Rechtslehre (Informatik) 
zulässig. 

3) Das Grundkursfach Mathematik ist in 
der Jahrgangsstufe 13 auch als Lehr
planalternative Mathematik (Informa
tik) zulässig. 

4) Das Grundkursfach Physik ist in der 
Jahrgangsstufe 13 auch als eine der bei
den folgenden Lehrplanalternativen zu
lässig : 

- Lehrplanalternative Physik (Astrono
mie) 

- Lehrplanalternative Physik (Informa
tik). " 

43 . Anlage 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Spalte "sprachlich-literarisch-künst
lerisches Aufgabenfeld" wird hinter "e, f " 
der Fußnotenhinweis ,,1)" eingefügt. 

b) Es werden folgende neue Querspalten 1 bis 4 
eingefügt: 

• • . 10 • • • • • 
• • • • • • . 10,11 • • • . 11 • • - • • • • • • • • • -

Belegung beider Grundkursfächer aus 
diesem Bereich über je zwei Ausbil
dungsabschnitte hinweg verpflichtend." . 

44. Anlage 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird nach dem Wort "Astronomie" 
ein Komma gesetzt, und folgende Worte wer
den eingefügt: 

"Physik (Informatik) , Mathematik (Infor
matik)" . 

b) In Nummer 1.2 werden dem Wort "Geolo
gie" ein Komma und die Worte "Wirt
schafts- und Rechtslehre (Informatik)" an
gefügt. 

c) In Nummer 1.3 werden die Worte "Grund
lagen der Geometrie" ersetzt durch die 
Worte "Mathematik (Informatik), Physik 
(Informatik) " . 

d) In Nummer 2.1 werden dem Wort "Photogra
phie" ein Strichpunkt und das Wort "Kam

. mermusik" angefügt. 

45. In Anlage 6 wird im Feld "Sprachlich-litera
risch-künstlerisches Aufgabenfeld" der Buch
stabe "f" durch die Buchstaben "f, it, ru, sp" er
setzt. 

46 . Anlage 8 wird wie folgt geändert: 

a) Der Fußnotenhinweis ,, 2)" hinter dem Wort 
"Französisch" wird gestrichen. 

b) Im Anschluß an den Abschnitt "Franzö
sisch" wird. folgender neuer Abschnitt ein
gefügt: 
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"Italienisch/Russisch/Spanisch 

NGE,NGL 9 

c) fußnote 2 wird aufgehoben. 

10 
11 

5 
4" 

47. In Anlage 9 Abs.l Nr. 2 wird die Zahl ,,11" 
durch die Zahl ,,9" ersetzt. 

48 . Anlage 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. Französisch, Italienisch, Russisch, Spa-
- nisch 

In der schriftlichen Prüfung aus dem Fran
zösischen, Italienischen, Russischen oder 
Spanischen wird dem Prüfling eine Textauf
gabe einschließlich Version zur Bearbeitung 
vorgelegt. 

Arbeitszeit : 240 Minuten in Französisch, 
Italienisch, Russisch oder Spa
nisch als Leistungskursfach, 

180 Minuten in Französisch, 
Italienisch, Russisch oder Spa
nisch als Grundkursfach. " . 

b) In Nummer 10 werden die Worte "als Grund
kursfach " gestrichen. 

c) Die Nummern 13, 14, 15 und 17 werden auf
gehoben. Die bisherigen Nummern 16, 18 bis 
24 werden Nummern 13, 14 bis 20. 

d) Nummer 25 wird aufgehoben. 

49. Anlage 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1.1 wird die Zahl ,,20" durch die 
Zahl ,,22" ersetzt. 

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die mit "e" beginnende Querspalte er
hält in der mit "Fachbezeichnung" 
überschriebenen Spalte folgende Fas
sung: 

"e, f, gr, it, 1, ru, sp (als fortgeführte 
Fremdsprache1)" . 

bb) Der letzte Satz erhält folgende Fas
sung: 

"Der Leistungskurs Sozialkunde/Ge
schichte zählt hier wie ein Abiturprü-
fungsfach. " . -

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Zahl ,,20" wird durch die Zahl ,,22" 
ersetzt. 

bb) In Nummer 3.2 werden die Worte "Reli
gionslehre (ggf. Ethik)" durch die Worte 
"Ethik oder Religionslehre" ersetzt. 

d) In Nummer 4 dritter Spiegelstrich wird die 
Zahl ,, 20" durch die Zahl ,,22" ersetzt. 

e) In der fußnote 1 wird die Zahl ,,20" durch 
die Zahl ,,22" ersetzt. 

50. Anlage 14 erhält folgende Fassung: 

840-768 
767-751 
750-734 
733-717 
716-701 
700-684 
683-667 
666-650 
649-633 
632-617 
616-600 
599-583 
582-566 
565-549 
548 - 533 
532-516 
515-499 
498-482 
481-465 
464-449 
448-432 
431-415 
414-398 
397 -381 
380-365 
364-348 
347 -331 
330-314 
313-297 
296-281 
280 

Umrechnungstabelle 
(Punkte in Noten) 

51. Anlage 19 wird wie folgt geändert: 

"Anlage 14 

1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0". 

a) In Nummer 2 "Leistungskurse" werden die 
Worte "dreifach gewertet3)" durch die 
Worte "doppelt gewertet)" ersetzt. 

b) Der Fußnotenhinweis ,,4)" hinter dem Wort 
"Bemerkungen" wird durch ,,3)". ersetzt. 

c) In Fußnote 1 wird das Wort "dient" durch 
das Wort "gilt" ersetzt. 

d) Fußnote 3 wird aufgehoben. Die bisherige 
Fußnote 4 wird Fußnote 3. 

52 . Anlage 20 wird wie folgt geändert: 

a) Der "Kursbogen für die Ausbildungsab
schnitte 12/1, 12/2, 1311, 13/2 (19 / )" 
wird wie folgt geändert: 

aa) Der Abschnitt "Leistungskurse" wird 
wie folgt geändert: 

- Der Fußnotenhinweis* hinter "Ge
samtpunktzahl im Fach" wird gestri
chen. 

- Die Worte "Punktsumme/Halbjah
resl. (einf. g.) *" werden jeweils durch 
die Worte "Halbjahresleistung (einf. 
g.)/Halbjahresleistung (doppelt g .) *" 
ersetzt. 

- Die Worte "Punktsumme aus 6 Halb
jahresleistungen (dreifach gewertet)" 
werden durch die Worte "Punkt-
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summe aus 6 Halbjahresleistungen 
(doppelt gewertet) = Summe der bei
den "Gesamtpunktzahlen im Fach"" 
ersetzt. 

bb) Der Abschnitt "Punktzahl der Gesamt
qualifikation" wird wie folgt geändert : 

- In der Querspalte "Punktsumme aus 
6 Leistungskurs-Balbjahresleistun
gen" wird die Zahl ,, 100" durch die 
Zahl " 70" ersetzt. 

- In der Querspalte "Punktsumme aus 
20 Grundkurs-Halbjahresleistun
gen" werden die Zahl ,,20" durch die 
Zahl ,,22" und die Zahl ,, 100" durch 
die Zahl ,, 110" ersetzt. 

ce) fußnote ~ erhält folgende Fassung: 

,,* Sowohl die einfach als auch die dop
pelt gewertete Halbjahresleistung ist 
hier als ungerundeter Wert (2 Dezi
malstellen) einzutragen. Die Run
dung der einfach gewertet~n Halb
jahresleistung erfolgt beim Ubertrag 
in Abschnitt I des Abiturzeugnisses, 
die der doppelt gewerteten Halbjah
resleistung zur Bildung der Gesamt
punktzahl im Fach (= Summe der ge- . 
rundeten doppelt gewerteten Halb
jahresleistungen). " . 

aa) Der Überschrift "Zeugnis der allgemei
nen Hochschulreife" wird der Fuß
noten hinweis ,, *)" angefügt. 

bb) Die Worte "Die "Vereinbarung zur Neu
gestaltung der gymnasialen Oberstufe 
in der Sekundarstufe II" (Beschluß der 
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 
1972)" werden durch die Worte "Die 
"Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekun
darstufe II vom 7. Juli 1972 in der Fas
sung vom 11. April 1988" (Beschluß der 
Kultusministerkonferenz vom 11. April 
1988)" ersetzt. 

ce) Die Worte "die Vereinbarung über die 
"Einheitliche Durchführung der Ver
einbarung zur Neugestaltung der gym
nasialen Oberstufe" (Beschluß der Kul
tusministerkonferenz vom 2. Juni 1977 
in der jeweils geltenden Fassung)" wer
den durch die Worte "die Vereinbarun
gen über die Einheitlichen Prüfungs an
forderungen in der Abiturprüfung 
(EPA) " ersetzt. 

dd) Es wird folgende fußnote angefügt: 

,, *) Die Verwendung des kleinen Staats
wappens ist gestattet : 

- staatlichen Schulen 

b) Der Bogen "Grundkurse" wird wie folgt ge
ändert: 

- kommunalen Schulen , wenn der 
Träger das kleine Staatswappen 
führt , 

aa) In der Querspalte "Endabrechnung" 
wird jeweils die Zahl ,,20" durch die 
Zahl ,,22" ersetzt. 

bb) In der fußnote wird die Zahl ,,20" 
durch die Zahl ,,22" ersetzt. 

53. Anlage 21 wird wie folgt geänder t : 

- staatlich anerkannte Ersatzschu
len, denen das Staatsministerium 
des Innern dies genehmigt hat. 

Die Verwendung kommunaler Wap
pen ist kommunalen Schulen ge
stattet, wenn der Schulträger der 
Verwendung des Wappens im Zeug
nis zustimmt. ". a) Das Deckblatt des Zeugnisses der allge

meinen Hochschulreife wird wie folgt geän
dert: b) Nummer III erhält folgende Fassung: 

"lII. Berechnung der Gesamtqualifikation und der Durchschnittsnote 

Punktsumme aus 6 Leistungskurshalbjahresleistungen 
und der Facharbeit jeweils in zweifacher Wertung: 

Punktsumme aus 22 Grundkurshalbjahresleistungen in 
einfacher Wertung: 

Punktsumme aus den Prüfungen in vierfacher Wertung 
und den Kursen der Prüfungs fächer im Ausbildungs
abschnitt 13/2 in einfacher Wertung: 

Gesamtpunktzahl: 

Durchschnittsnote: 

mindestens 70, 
höchstens 210 Punkte 

mindestens 110, 
höchstens 330 Punkte 

mindestens 100, 
höchstens 300 Punkte 

mindestens 280 , 
höchstens 840 Punkte , 

(in Worten)" 
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54. Anlage 24 Buchst. B wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a wird die Zahl ,,15" 
durch die Zahl ,,10" ersetzt. 

bb) In Buchstabe b wird die Zahl ,,30" 
durch die Zahl ,,20" ersetzt. 

b) Absatz 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden die Worte "bzw. 
Ergebnis" gestrichen und das Wort "Er
gebnis" hinter "Leistungskurs" durch 
das Wort "Halbjahresleistung" ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden 

- die Worte "bzw. Halbjahresleistung 
und Ergebnis" gestrichen 

- die Worte "Halbjahresleistung und 
Ergebnis" in der letzten Zeile durch 
die Worte "beiden Halbjahresleistun
gen " ersetzt 

- die Zahl ,,20" durch die Zahl ,, 15" er
setzt. 

ce) In Buchstabe c wird die Zahl ,,40" 
durch die Zahl ,, 35" ersetzt. 

§2 

(1) Diese 'verordnung tritt am 1. August 1989 in 
Kraft. 

(2) 1 § 1 Nr. 11 Buchst. a und b , Nr. 13 Buchst. a 
Doppelbuchst. bb, Nrn. 20, 26 , 28 Buchst. a Doppel
buchst. bb , Nr.30 Buchst. a, Nr.31 Buchst. b , 
Nrn. 32,33,35,42 Buchst. b mit Ausnahme der Fuß
notenhinweise 1) und 2), Nr.43 Buchst. b , e und f, 
Nr. 48 Buchst. bund c, Nr. 49 Buchst. a, b Doppel
buchst. bb, Buchst. c Doppelbuchst. aa, Buchst. d 
und e, Nrn.50, 51 Buchst. a , bund d, Nrn. 52 , 53 
Buchst. a Doppelbuchst. bb und ce, Buchst. b , 
Nr. 54 Buchst. a , b Doppelbuchst. bb dritter Spie
gelstrich und Doppelbuchst. ce gelten nicht für 
Schüler, die sich im Schuljahr 1989/90 in den J ahr
gangsstufen 12 oder 13 oder im Schuljahr 1990/91 in 
der Jahrgangsstufe 13 befinden. 2§ 1 Nr. 13 Buchst. a 
Doppelbuchst. aa gilt nicht für Schüler, die sich im 
Schuljahr 1989/90 in der Jahrgangsstufe 13 befin
den. 

München, den 30. Juni 1989 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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